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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Burmesterstraße - Stockhausenstraße

1 Anordnung
Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs für die

Burmesterstraße - Stockhausenstraße

folgendes an:

Korrigieren der vorhandenen Beschilderung der Stockhausenstraße
Verdeutlichen der Einbahnstraßeregelung in der Burmesterstraße

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

a)   vorhandenes ZZ 1000-33 StVO durch ein ZZ 1000-32 StVO unterhalb des VZ 220-10 StVO ersetzen
(Stockhausenstraße / am LM 3)

b)   ein VZ-Träger mit dem VZ 267 StVO + ZZ 1022-10 StVO aufstellen (Burmesterstraße)
c)   ein VZ-Träger mit dem VZ 220-10 + ZZ 1000-32 ggü. Stockhausenstraße aufstellen

3 Begründung
Die Stockhausenstraße ist eine in Richtung Wiesendamm verlaufende Einbahnstraße. Die Burmesterstraße ist 
eine in Richtung Witthof verlaufende Einbahnstraße. In beiden Straßen ist das Radfahren entgegen der Ein-
bahnstraßenregelung erlaubt (PK 32-Anordnung vom 31.03.1998).

a) Die unterhalb des VZ 220-10 StVO vorhandene ZZ 1000-33 StVO-Beschilderung in der Stockhau-
senstraße ist gemäß der VwV zur StVO nicht zulässig. Dass ZZ 1000-33 StVO ist durch das zu ver-
wendende ZZ 1000-32 StVO zu ersetzen.

b) Um auch dem aus der Stockhausenstraße kommenden Radverkehr anzuzeigen, dass für den ge-
samten Verlauf der Burmesterstraße die Einbahnstraßenregelung in Richtung Witthof gilt, ist ein VZ-
Träger mit dem VZ 267 StVO + ZZ 1022-10 StVO an der Ecke Burmesterstraße-Stockhausenstraße 
und ein VZ-Träger mit dem VZ 220-10 StVO + ZZ 1000-32 StVO in der Burmesterstraße ggü. 
Stockhausenstraße aufzustellen.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.

5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.



PK312-StVB, Az. 031/8V/0261507/2017 Seite 2

P / C   -S 500 - 11 / 2008

Anlage(n)

1 Verkehrszeichenplan

Verteiler

Ablage




